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bui'g ein neues Rundschreiben, welches enthielt : 1. das

Gesuch, ihm mitzuteilen, ob die auswärtigen Regierungen
den gegenwärtigen Moment zum Zusammentritt der
vorgeschlagenen Konferenz für geeignet erachten; 2. eine

gedrängte Aufzählung der generellen und speziellen
Fragen, welche in das Programm für die künftigen
Arbeiten der Konferenz aufgenommen werden könnten;
3. die Mitteilung der Gründe, weshalb es nicht
wünschenswert sei, die Konferenz in der Hauptstadt eines
der Grosstaaten abzuhalten.

Dem Rundschreiben vom 30. Dezember (11. Januar)
entnehmen wir folgende Stelle : Falls die Mächte den

gegenwärtigen Augenblik für günstig erachten sollten,
nm zu einer Konferenz auf diesen Grundlagen
zusammenzutreten, würde es gewiss von Nutzen sein, wenn
die Kabinette sich über ihr Arbeitsprogramm einigten.

Die Fragen, welche einer internationalen Besprechung
im Schosse der Konferenz zu unterziehen wären, könnte
man in grossen Zügen folgendermassen zusammenfassen:
1. Übereinkommen, für eine zu bestimmende Frist die

gegenwärtigen Effektivstärken der Land- und Seekräfte,
sowie die Budgets des Kriegs und, was damit im

Zusammenhang steht, nicht zu erhöhen. Vorläufige
Untersuchung über die Wege, in welchen sich für die
Zukunft sogar eine Verminderung der Effektivstärken und
der oben erwähnten Budgets erreichen Hesse; 2. Verbot
dass in den Heeren und Flotten irgendwelche neue
Feuerwaffen und Explosivstoffe oder kräftigere Pulversorten

als die gegenwärtig für Gewehre wie für Kanonen

benutzten, in Gebrauch genommen werden ; 3.

Einschränkung der Verwendung schon vorhandener
Explosivstoffe von verheerender Wirkung für Landkriege
und Verbot, Geschosse oder irgendwelche Explosivstoffe
von einem Luftballon aus oder durch Benutzung anderer,

analoger Mittel zur Verwendung zu bringen ; 4. Verbot,
in Seekriegen Untersee- oder Taucher-Torpedoboote oder

andere Zerstörungsmittel derselben Art zu benutzen, und

Verpflichtung, in Zukunft keine Kriegsschiffe mit Sporen
mehr zu bauen ; 5. Anwendung der Bestimmungen der
Genfer Konvention von 1864 auf Seekriege auf Grund
der Zusatzartikel von 1868; 6. Neutralisierung der während

der Seegefechte oder nach denselben mit der

Rettung Schiffbrüchiger betrauten Rettungsschiffe oder Boote

auf derselben Grundlage; 7. Revision der auf der Brüsseler

Konferenz von 1874 ausgearbeiteten und bis heute

nicht ratifizierten Erklärung betreffend die Kriegsbräuche;
8. Grundsätzliche Annahme der guten Dienste der Ver-

mittelung und des fakultativen Schiedsgerichts-Verfahrens

in dazu geeigneten Fällen zu dem Zwecke, bewaffnete

Zusammenstösse zwischen den Völkern zu

vermeiden; Verständiguog inbetreff der Anwendungsweise
dieser Mittel und Aufstellung eines einheitlichen
Verfahrens für ihre Anwendung.

Russland. (Ein Peitschenhieb.) Der „Bund"
vom 26. Januar berichtet : „Nach Warschauer Briefen
wurde Graf Broel-Plater zu zwei Monaten Gefängnishaft

verurteilt, weil er überführt worden war, während einer
militärischen Übung, als sein durch die Schützenlinie
fahrender Wagen von zwei russischen Soldaten
angehalten werden sollte, die Peitsche gegen die Soldaten

gebraucht zu haben."
Mit Bedauern müssen wir gestehen, dass bei uns in

der Schweiz ähnliche Beschimpfungen und Thätlich-

keiten, die von Bürgern gegen Soldaten bei einer
Diensthandlung begangen, oft kaum gestraft werden ; Beispiele
stehen nötigenfalls zu Gebote.

Russland. (Rüstungen und Abrüstungsvorschläge
Russlands.) Jüngst verlautete, dass Graf

Murawiew in seiner zweiten Note inbetreff der

Abrüstungskonferenz mit Bedauern konstatiere, dass ein¬

zelne Mächte ihre Verteidigungsmittel sogar noch
verstärkten und vei mehrten. Wir schenkten dieser
Meldung damals wenig Glauben und finden insofern jetzt
eine Bestätigung für unsere Bedenken, als Russland ja
selbst abermals eine bedeutende Verstärkung seiner
Marine vornimmt; denn nicht weniger als drei Panzerschiffe,

drei Kreuzer und zwei Torpedoboote hat das

Marineministerium soeben in Bau gegeben.
Namentlich legt man in Petersburg auch grosses

Gewicht auf die möglichst schnelle und ausreichende
Befestigung Port Arthurs und überhaupt der ganzen Halbinsel

Liaotong. Für das Jahr 1899 sind abermals 5 Mill.
Rubel zur Verstärkung der Positionen in Ostasien

ausgeworfen, und es erhellt also zur Genüge, dass Russland

keineswegs daran denkt, eigene Rüstungen dranzugehen
oder auch nur zu vernachlässigen. (P.)

Amerika. New York 23. Jan. (Heimkehr der
„Eroberer" Manilas. Ihre Stellungnahme

gegen die Einverleibung der
Philippinen.) Ganz New York zog heute ans, um die

von den Philippinen zurückgekehrte Astor-Batterie zu

begrüssen. Sie hat an der Eroberung Manilas
teilgenommen. Das Regiment zog den Broadway hinauf nach
dem Union-Platze, wo es vor dem Bürgermeister Van
Wyck vorbeidefilierte Die Soldaten sahen schmuck aus
und erregten grosse Begeisterung unter der nach
Tausenden nnd Abertausenden zählenden Menschenmenge,
welche die Strassen* füllte. Oberst Astor hat die
Batterie aus eigenen Mitteln gegründet. Jetzt wird sie

auser Dienst gestellt werden.

Zeitungs-Reporter haben jeden Soldaten und Offizier
der Batterie um seine Meinung über die Philippinen
befragt. Alle bis auf sechs waren gegen die Einverleibung
und erklärten, dass die Inseln die Menschenleben und
das Geld nicht wert wären, welche die dauernde

Besetzung erfordern würde. Das Klima sei für Amerikaner
todbringend. Die Eingeborenen seien ungesittet, ver-
rätherisch, schmutzig und mit allerhand bösen Krankheiten

behaftet. Die sechs, welche für Einverleibung
stimmten, sagen, die Philippinen böten dem amerikanischen

Unternehmungsgeist ein gutes Feld. Sie wollen
desshalb zurückkehren, um Geld auf den Philippinen zu
verdienen. (Post.)
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